
Grenzwerte des Immissionsschutzgesetz Luft 
BGBl. I. Nr. 115 (1997) in der Fassung  BGBl. I Nr. 34 (2006)  vom 16. März 2006 

Anlage 1: Konzentration zu § 3 Abs.1 
 
Als Immissionsgrenzwert der Konzentration zum dauerhaften Schutz der menschlichen Gesundheit in ganz 
Österreich gelten die Werte in nachfolgender Tabelle: 
Konzentrationswerte in µg/m³ (ausgenommen CO: angegeben in mg/m³) 

 
Luftschadstoff 

 
HMW 

 
MW8 

 
TMW 

 
JMW 

Schwefeldioxid 200 *)  120  

Kohlenmonoxid  10   

Stickstoffdioxid 200   30**) 

Schwebestaub   150  

PM10   50***) 40 

Blei im PM10    0,5 

Benzol    5 

 
*) Drei Halbstundenmittelwerte pro Tag, jedoch maximal 48 Halbstundenmittelwerte pro Kalenderjahr bis zu 
einer Konzentration von 350 µg/m³ gelten nicht als Überschreitung.  
**) Der Immissionsgrenzwert von 30 µg/m³ ist ab 1.1.2012 einzuhalten. Die Toleranzmarge beträgt 30 µg/m³ bei 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes und wird am 1.1. jedes Jahres bis 1.1. 2005 um 5 µg/m³ verringert. Die 
Toleranzmarge von 10 µg/m³ gilt gleich bleibend von 1.1.2005 bis 31.12.2009. Die Toleranzmarge von 5 µg/m³ 
gilt gleich bleibend von 1.1.2010 bis 31.12.2011.   
***) Pro Kalenderjahr ist die folgende Zahl von Überschreitungen zulässig: Ab Inkrafttreten des Gesetzes bis 
2004: 35; von 2005 bis 2009: 30; ab 2010: 25. 

Artikel VII: 
(3) Der Immissionsgrenzwert für Schwebestaub gemäß Anlage 1 tritt am 31. Dezember 2004 außer Kraft. 
 
Die Anlage 3: Ozon ist ab 1.7.2003 entfallen 
 

Anlage 4: Alarmwerte zu § 3 Abs.2a 
Als Alarmwerte gelten nachfolgende Werte: 
Schwefeldioxid:  500 µg/m³, als gleitender Dreistundenmittelwert gemessen. 
Stickstoffdioxid: 400 µg/m³, als gleitender Dreistundenmittelwert gemessen. 
 

Zielwerte zu §3 Abs.2b 

Anlage 5a:  
1. Als Zielwert der Konzentration von PM10 gilt der Wert von 50 µg/m³ als Tagesmittelwert, der nicht öfter als 
siebenmal im Jahr überschritten werden darf, und der Wert von 20 µg/m³ als Mittelwert während eines 
Kalenderjahres. 
2. Als Zielwert der Konzentration von Stickstoffdioxid gilt der Wert von 80 µg/m³ als Tagesmittelwert. 

Anlage 5b: 
Zielwerte für Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo(a)pyren 

Schadstoff Zielwert 
Arsen 6 ng/m³ 

Kadmium 5 ng/m³ 
Nickel 20 ng/m³ 

Benzo(a)pyren 1 ng/m³ 



Anlage 6: Allgemeine Bestimmungen 
a) Eine Überschreitung eines Immissionsgrenzwerts eines bestimmten Luftschadstoffes liegt unter 
Berücksichtigung der festgelegten Überschreitungsmöglichkeiten und Toleranzmargen dann vor, wenn bei einem 
Immissionsgrenzwert auch nur ein Messwert oder ein errechneter Wert numerisch größer als der 
Immissionsgrenzwert ist. Ein Messwert ist dann größer als der Immissionsgrenzwert, wenn die letzte Stelle des 
Immissionsgrenzwerts um die Ziffer "1" überschritten wird; sind die Messwerte um eine Stelle genauer 
angegeben, ist der Immissionsgrenzwert überschritten, wenn diese Stelle größer/gleich der Ziffer "5" ist. 
b) Die Konzentrationswerte für gasförmige Luftschadstoffe sind auf 20° C und 1013 hPa zu beziehen. 
c) Die Berechnung der zur Beurteilung erforderlichen Mittelwerte hat gemäß folgender Tabelle zu erfolgen: 
Mindestanzahl der gültigen Halbstundenmittelwerte (HMW) zur Berechnung von Kennwerten: 

Kennwert Mindestanzahl der HMW

Dreistundenmittelwert (MW3) 4
Achtstundenmittelwert (MW8) 12

Tagesmittelwert (TMW) 40 1)

Wintermittelwert 75% in jeder Hälfte der Beurteilungsperiode
Jahresmittelwert (JMW) 75% sowohl  im Sommer als auch im Winter

Perzentile oder Summenhäufigkeitswerte 75% in jeder Hälfte der Beurteilungsperiode
1 ) Um systematische Einflüsse (Tagesgang) zu vermeiden, sind in diesem Fall mehr als 75% der HMW des 
Tages erforderlich. 
d) Im Sinne der Anlagen 1 und 2 dieses Gesetzes steht die Bezeichnung 
1. „HMW“ für Halbstundenmittelwert, 
2. „MW8“ für Achtstundenmittelwert (gleitende Auswertung, Schrittfolge eine halbe Stunde), 
3. „TMW“ für Tagesmittelwert, 
4. „JMW“ für Jahresmittelwert. 
 

Immissionsgrenzwerte und Zielwerte zum Schutz der Ökosysteme 
und der Vegetation 
 (Verordnung BGBl. II 298/2001) 

Luftschadstoff Grenzwerte Zielwerte
Schwefeldioxid 20 µg/m³ als JMW und für das 

Winterhalbjahr
50 µg/m³ als TMW

Stickoxide (NO+NO2 als NO2) 30 µg/m³ als JMW
Stickstoffdioxid 80 µg/m³ als TMW

 
Die Probenahmestellen sollen so gelegt werden, dass sie nicht im unmittelbaren Einflussbereich von NOx- bzw. 
SO2-Emittenten liegen. In Ballungsgebieten sind keine Messungen vorzunehmen. Die Luftqualität sollte für 
einen Bereich von einigen 10 km² repräsentativ sein (Messkonzept-VO 344/2001). 
 
 
Das Oö. Luftreinhaltegesetz (LGBl.34/1976) mit seinen Verordnungen trat mit 31. 12. 2003 außer Kraft. 
Das Smogalarmgesetz (BGBl. Nr. 38/1989) wurde mit 6. 7. 2001 aufgehoben. 

 


